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Art. 1 
Bestand 

 
 
Zugunsten der Aktivvereine des Innerschweizerischen Fussballverbandes (IFV) besteht ein Ver-
schiebungsfonds. 
 
 
 

Art. 2 
Beiträge 

 
 
1 Der Fonds wird durch jährliche Beiträge wie folgt geäufnet: 
 
 - Grundbetrag pro Verein Fr. 20.-- 
 - pro 2. Liga-Mannschaft Fr. 10.-- 
 - pro 3. - 5. Liga-Mannschaft Fr. 5.-- 
 - pro Senioren- und Veteranenmannschaft Fr. 5.-- 
 - IFV Fr. 200.-- 
 
2 Überschreitet der verfügbare Betrag des Fonds am Saisonende Fr. 3’000.--, so wird in der  
 darauffolgenden Saison auf die Beiträge verzichtet. Die Mittel sind zweckgebunden. All- 
 fällige Defizite des Fonds sind alljährlich durch den IFV zu decken. 
 
 
 

Art. 3 
Vergütungen 

 
 
1 Unter Beachtung der Art. 30 und 31 des Wettspielreglementes des SFV werden aus den  
 Mitteln des Fonds vergütet: 
 
 a) die gesamten Schiedsrichterspesen 
 b) die Reisespesen der Gastmannschaft  
  (max. 5 Fahrzeuge, Fr. -. 50 pro Autokilometer, kürzeste Strecke) 
 
 sofern ein Meisterschaftsspiel verschoben oder auf Grund von unbenützbaren Spielfeldern  
 vom Schiedsrichter abgebrochen wurde oder - weil der aufgebotene Schiedsrichter nicht er- 
 schienen ist und kein Ersatz gefunden wurde - nicht ausgetragen werden konnte.  
 
2 Liegt irgend ein Verschulden des Heim- oder Gastvereins resp. des Schiedsrichters vor, so  
 sind die Rückvergütungen ganz oder teilweise zu kürzen resp. zu überwälzen. 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 4 
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Geltendmachung der Forderung 
 
 
Forderungen aus dem Verschiebungsfonds sind an den IFV innert 8 Tagen seit dem betreffenden  
Spieldatum schriftlich zu richten, wobei die entsprechenden Belege einzusenden sind. 
 
 
 

Art. 5 
Rechtskraftbeschreitung 

 
 
Der Entscheid der zuständigen IFV-Behörde tritt sofort in Rechtskraft und ist endgültig. Ein 
Rekursrecht besteht nicht. 
 
 
 

Art. 6 
Inkrafttreten 

 
 
1 Dieses Reglement wurde vom Verbandsvorstand IFV an seiner Sitzung vom 04. Juli 1996  
 genehmigt und tritt auf 01.07.1996 in Kraft. 
 
2 Dieses Reglement ersetzt dasjenige vom 18. August 1979. 
 
 
 
Luzern, 04. Juli 1996 
 
 
                                                               INNERSCHWEIZERISCHER  FUSSBALLVERBAND 
                                                               Der Präsident                               Der Sekretär 
 
                                                               H.P. Wechsler                              P. Vogel 
 
 
 
 
 
 
Aenderung: 
Art. 3   (Beschluss VV vom 28.06.2007) 


